
Das Wichtigste in Kürze
•• Der IASB hat am 25. Mai 2017 eine Bitte 
um Übermittlung von Informationen 
zur Überprüfung nach der Einführung 
von IFRS 13 veröffentlicht (Post-imple-
mentation Review – IFRS 13 Fair Value 
Measurement).

•• Die Überprüfung nach der Einführung 
soll zur Beurteilung beitragen, ob 
IFRS 13 entscheidungsnützliche Infor-
mationen vermittelt, ob es Bereiche 
gibt, die schwierig umzusetzen sind und 
daher die einheitliche Anwendung des 
Standards gefährden können und ob 
unerwartete Kosten im Zusammenhang 
mit der Umsetzung oder Durchsetzung 
des Standards entstanden sind.

•• Die Bitte um Übermittlung von Infor-
mationen zielt auf Erfahrungen bei 
der Anwendung von IFRS 13 mit der 
Nützlichkeit von Angaben, dem Bilan-
zierungsobjekt und Bewertung von 
börsennotierten Beteiligungen zum 
beizulegenden Zeitwert, dem Konzept 
der bestmöglichen Verwendung und 
Ermessensentscheidungen in besonde-
ren Bereichen.

•• Stellungnahmen werden bis zum 
22. September 2017 erbeten.

•• Nach deren Auswertung wird der IASB 
über die nächsten Schritte entscheiden.

IASB erfragt Umsetzungserfahrungen 
für spezifische Themenbereiche von IFRS 13
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http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/post-implementation-review-of-ifrs-13-fair-value-measurement/Documents/request-for-information-PIR-IFRS-13.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/post-implementation-review-of-ifrs-13-fair-value-measurement/Documents/request-for-information-PIR-IFRS-13.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/post-implementation-review-of-ifrs-13-fair-value-measurement/Documents/request-for-information-PIR-IFRS-13.pdf
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Hintergrund
Der IASB hat 2011 IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts veröffentlicht 
(vgl. hierzu unseren Newsletter IFRS fokussiert – Vereinheitlichung der Vorschriften zur 
Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts). Mit IFRS 13 wurden einheitliche und konsis-
tente Vorschriften zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts geschaffen. Der Standard 
war erstmalig auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 begonnen 
haben, verpflichtend anzuwenden.

Der IASB führt gemäß Konsultationsprozess („due process“) eine Überprüfung nach 
der Einführung eines jeden neuen Standards oder einer wesentlichen Änderung durch 
(Post Implementation Review, PIR). Die Anforderungen an einen PIR sind im Due Process 
Handbook des IASB festgelegt. Im Rahmen dessen sollen die Auswirkungen eines neuen 
bzw. wesentlich überarbeiteten Standards, insbesondere die Nützlichkeit, die prakti-
sche Umsetzung im Erstellungsprozess bedeutsamer bzw. strittiger Sachverhalte sowie 
eventuell aufgetretene unerwartete Kosten und Probleme bei der Einführung beurteilt 
werden.

Von September bis Dezember 2016 hat das Projektteam des IASB vorlaufende Unter-
suchungen zum PIR zu IFRS 13 durchgeführt, um den Umfang der Überprüfung zu 
bestimmen sowie die wesentlichen Fragen zu eruieren. Damit wurde die erste Phase des 
Projekts abgeschlossen. Die Überprüfung nach der Einführung von IFRS 13 wurde im 
Januar 2017 offiziell auf die Agenda des IASB genommen und die Veröffentlichung einer 
Bitte um Übermittlung von Informationen (Request for Information, RfI) – als Teil der 
öffentlichen Konsultation – beschlossen. Damit begann die zweite Phase des Projekts.

Der Fokus der Überprüfung nach der Einführung liegt auf der Anwendung von IFRS 13, 
d.h. der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts, nicht jedoch auf den zugrunde liegen-
den Standards, die eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfordern. Die Bitte 
um Übermittlung von Informationen richtet sich an alle Nutzer von IFRS 13, d.h. sowohl 
Bilanzierer, Prüfer, Investoren und Regulierer als auch sonstige Interessengruppen. 

Bitte um Übermittlung von Informationen (RfI)
Der IASB erfragt Erfahrungen mit der Anwendung von IFRS 13 im Allgemeinen und hin-
sichtlich der folgenden Fokusthemen:

Fokusthema Zielsetzung

Angaben zur Bewertung zum beizulegen-
den Zeitwert

Analyse der Nützlichkeit der Angaben zur 
Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Bilanzierungsobjekt und Bewertung zum 
beizulegenden Zeitwert von börsennotier-
ten Beteiligungen

Beurteilung von Ausmaß und Auswirkung 
sowie derzeitige Praxis

Konzept der bestmöglichen Verwendung 
(„highest and best use“) bei nicht-finanziel-
len Vermögenswerten

Analyse der Herausforderungen bei der An-
wendung und Beurteilung der derzeitigen 
Verbreitung des Konzepts sowie Analyse 
der Nützlichkeit weiterer Erläuterungen

Ermessensentscheidungen in spezifischen 
Bereichen

Beurteilung der Herausforderungen der 
Anwendung von Ermessensentscheidungen 
in spezifischen Bereichen und Analyse der 
Nützlichkeit weiterer Erläuterungen

Frage nach 
Umsetzungserfahrungen 
umfasst vier Fokusthemen

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert-newsletter/2012/ifrs-fokussiert-newsletter-vereinheitlichung-der-vorschriften-zur-ermittlung-des-beizulegenden-zeitwerts
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert-newsletter/2012/ifrs-fokussiert-newsletter-vereinheitlichung-der-vorschriften-zur-ermittlung-des-beizulegenden-zeitwerts
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Angaben zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Der RfI fokussiert folglich auf Fragen zur Nützlichkeit der derzeitigen Angaben zur Stufe 3 
der Fair-Value-Hierarchie einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse sowie allgemeinen 
Anwendungserfahrungen mit den vorgeschriebenen Angaben nach IFRS 13.
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Feedback im Rahmen der ersten Phase
Im Rahmen der ersten Phase wurde die Entscheidungsnützlichkeit von 
Angaben – insbesondere zur Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie – als ein wesent-
licher Punkt identifiziert: Viele Angaben entsprechen derzeit Standardformu-
lierungen und vermitteln folglich wenige unternehmensspezifische Informati-
onen. Zusätzlich verringert eine aggregierte Darstellung über mehrere Posten 
den Informationsgehalt.

Im Rahmen der Rückmeldungen aufgegriffen wurden insbesondere die nach 
IFRS 13 geforderten Angaben zur Beschreibung einer signifikanten Änderung 
des beizulegenden Zeitwerts, wenn die zugrunde liegenden Annahmen über 
nicht beobachtbare Inputparameter innerhalb einer für möglich gehaltenen 
Bandbreite liegen. Nützlichkeit und Relevanz dieser Angaben wurden hinter-
fragt und es wurde darauf hingewiesen, dass diese schwierig zu erstellenden 
Angaben nicht die übliche Steuerung in der Praxis widerspiegelten und damit 
wenig relevant seien.

Die quantitativen Angaben zu verwendeten bedeutenden, nicht beobachtba-
ren Inputparametern wurden ebenfalls v.a. im Hinblick auf die Schwierigkeit 
hinterfragt, aussagekräftige Angaben auf aggregierter Basis zu erstellen.

Hinsichtlich der bei wiederkehrenden Bewertungen zum beizulegenden 
Zeitwert in Stufe 3 erforderlichen Angaben zur Überleitungsrechnung von 
der Eröffnungsbilanz zur Schlussbilanz wurden Nützlichkeit, Zweckmäßigkeit 
und Relevanz hinterfragt – dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 
Erstellung oftmals manuell erfolge und nicht zur internen Steuerung verwen-
det werde. Auch die Notwendigkeit zur Unterscheidung zwischen realisierten 
und unrealisierten Beträgen wurde aufgriffen, z.B. bei Finanzinstrumenten, 
für die Angaben zur Liquidität höhere Bedeutung habe als die Unterscheidung 
zwischen realisierten und unrealisierten Beträgen.

Des Weiteren wurden Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit der Angaben zu nicht 
in der Bilanz zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und 
Schulden infrage gestellt.

Entscheidungsnützlichkeit 
von Angaben – 
insbesondere zur Stufe 3 – 
hinterfragt



IFRS fokussiert

4

Bilanzierungsobjekt und Bewertung zum beizulegenden Zeitwert von börsenno-
tierten Beteiligungen
Es bestehen in der Praxis Unklarheiten hinsichtlich der Definition des Bilanzierungs-
objekts („unit of account“) im Zusammenhang mit Beteiligungen an Tochter-, Gemein-
schafts- und assoziierten Unternehmen. Es stellte sich die Frage, ob die Beteiligung als 
Ganzes oder die dahinter stehenden einzelnen finanziellen Vermögenswerte (d.h. die 
Anteile, welche die Beteiligung ausmachen) das Bilanzierungsobjekt darstellen. Weiter-
führende Fragen traten hinsichtlich der Bewertung dieser Beteiligungen auf, insbeson-
dere dann, wenn es sich um Beteiligungsunternehmen handelt, die an einem aktiven 
Markt notiert sind.

Der IASB beschäftigte sich mit diesen Fragestellungen und veröffentlichte am 16. Sep-
tember 2014 einen Entwurf ED/2014/4 Bewertung von notierten Beteiligungen an 
Tochtergesellschaften, Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unterneh-
men zum beizulegenden Zeitwert. Diesen haben wir Ihnen in unserem Newsletter 
„IFRS fokussiert – Das „große Ganze“ oder „Preis mal Menge“?“ vorgestellt. Bei den Stel-
lungnahmen fand mehrheitlich der Ansatz Zustimmung, die Beteiligung als Ganzes als 
Bilanzierungsobjekt zu sehen. Aufgrund des Vorrangs, der Inputfaktoren auf Stufe 1 bei 
der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts nach IFRS 13 gegeben wird, schlug der IASB 
vor, dass die Bewertung der Beteiligung als Ganzes durch die Multiplikation des Preises 
je Einheit des finanziellen Vermögenswerts (des einzelnen Anteils, z.B. einer Aktie) mit 
der Anzahl der finanziellen Vermögenswerte erfolgt, welche die Beteiligung begründen 
(z.B. 100 Aktien). Dementsprechend ergibt sich der beizulegende Zeitwert aus „Preis mal 
Menge“ („PxQ“) – ohne weitere Anpassung. Dieser Vorschlag des IASB fand mehrheitlich 
keine Zustimmung. Nach mehreren Erörterungen hat der IASB im Januar 2016 beschlos-
sen, die bisher durchgeführten Arbeiten und Erkenntnisse im Rahmen des hier vorge-
stellten PIR zu IFRS 13 zu berücksichtigen.

Feedback im Rahmen der ersten Phase
Das Feedback der ersten Phase entsprach den zuvor beschriebenen Stellung-
nahmen zum Entwurf ED/2014/4.

Darüber hinaus wurde die bereits in den diesbezüglichen Rückmeldungen 
enthaltene Information betont, dass Bewertungsspezialisten üblicherweise 
„Preis mal Menge“ („PxQ“) als einen angemessenen Vergleichswert für die 
Bewertung von börsennotierten Beteiligungen oder den erzielbaren Betrag 
einer börsennotierten zahlungsmittelgenerierenden Einheit als Basis für den 
beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten verwenden. Diese 
Bewertung wird seitens der Anwender als objektiver und verifizierbarer Aus-
gangspunkt für die Wertanalyse von Investments angesehen. 

Fortführung der 
Erörterungen zur 
Definition des 
Bilanzierungsobjekts 
bei börsennotierten 
Beteiligungen

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/ed-2014-4
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Im Rahmen des RfI erbittet der IASB weitere Informationen, um die bisherigen Erörterun-
gen in diesem Themenbereich zu ergänzen. Die Fragen beziehen sich auf Erfahrungen, 
wie weit verbreitet in der Praxis Bewertungen von börsennotierten Beteiligungen zum 
beizulegenden Zeitwert sind und wie sich die derzeitige unterschiedliche Bilanzierungs-
praxis gestaltet. Darüber hinaus wird erfragt, worin die IFRS-13-Anwender wesentli-
che Unterschiede zu dem nach Vorschlag des IASB zu ermitteltenden beizulegenden 
Zeitwert (Preis mal Menge) und anderen Bewertungsverfahren sehen und ob es weitere 
zu berücksichtigende Punkte gibt. 

Konzept der bestmöglichen Verwendung („highest and best use“) 
bei nicht-finanziellen Vermögenswerten

Der Board beabsichtigt mit dem RfI, ein besseres Verständnis für die Herausforderungen 
des Konzepts der bestmöglichen Verwendung in der Praxis und dessen Verbreitung zu 
erlangen. 

Ermessensentscheidungen in spezifischen Bereichen

Feedback im Rahmen der ersten Phase 
Während der ersten Phase des PIR erhielt der IASB Rückmeldungen, dass die 
Anwendung des Konzepts der bestmöglichen Verwendung insbesondere bei 
Gruppen von nicht-finanziellen Vermögenswerten herausfordernd sein kann, 
wenn deren Verwendung i.d.R. gemeinsam mit anderen Vermögenswerten 
oder Verbindlichkeiten erfolgt und sich die derzeitige Verwendung von der 
bestmöglichen Verwendungsmöglichkeit unterscheidet. 

Darüber hinaus bestehen Herausforderungen in der praktischen Anwendung 
bei besonderen nicht-finanziellen Vermögenswerten, wie z.B. Schulen, Regie-
rungseigentum oder im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses 
erworbenen Vermögenswerten.

Feedback im Rahmen der ersten Phase 
Einige Anwender von IFRS 13 gaben im Rahmen der ersten Phase des PIR 
als Feedback, dass die Beurteilung des Vorliegens eines aktiven Marktes in 
einigen Fällen herausfordernd sein kann. Es wurde zu diesem Zweck angeregt, 
weitere Erläuterungen u.a. zu Auslegungen hinsichtlich Volumen und Anzahl 
von Transaktionen zur Verfügung zu stellen. Diese Frage gewinnt zudem an 
Bedeutung durch die o.g. Diskussion über „Preis mal Menge“, die auf das Vor-
handensein eines aktiven Markts abstellt.

Auch die Beurteilung des Vorliegens eines signifikanten nicht beobachtba-
ren Inputfaktors für Zwecke der Zuordnung zur Levelhierarchie wurde von 
manchen Parteien im Hinblick auf die Umsetzung und das allgemeine Ver-
ständnis sorgenvoll betrachtet. Dabei wurde die Beurteilung der Inputfakto-
ren sowohl von „signifikant“ als auch von „beobachtbar“ als Herausforderung 
wahrgenommen, die wegen der zugehörigen Angaben zu Level 3 an Bedeu-
tung gewinnt.

Herausforderungen 
bei der Beurteilung 
von aktiven Märkten 
sowie signifikanten und 
nicht beobachtbaren 
Inputparametern
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Der Board erbittet Stellungnahmen dazu, ob die identifizierten Herausforderungen bei 
der Anwendung von Ermessensentscheidungen in der Praxis – idealerweise anhand von 
konkreten Beispielen – bestehen und ob es eine Notwendigkeit für zusätzliche Erläute-
rungen gibt.

Sonstige Themen
Darüber hinaus erfragt der Board im Rahmen des RfI die Notwendigkeit von weiteren 
Erläuterungen, einschließlich Lehrmaterialien, hinsichtlich der Ermittlung des beizulegen-
den Zeitwerts von:

•• Biologischen Vermögenswerten – Feedback aus der ersten Phase: Herausforderungen 
insbesondere bei der Bewertung in der Wachstumsphase bei Fehlen eines Marktes

•• Nicht notierten Eigenkapitalinstrumenten – Feedback aus der ersten Phase: Heraus-
forderungen insbesondere bei einem hohen Grad an Subjektivität der Annahmen und 
Inputparameter

Des Weiteren werden Stellungnahmen zu sonstigen Anwendungsschwierigkeiten und 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten von IFRS 13 sowie den Erfahrungen mit der Einführung 
eines einheitlichen Standards zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts inkl. Angaben 
in Bezug auf ggf. unerwartete Kosten der Umsetzung des Standards erbeten.

Nächste Schritte 
Stellungnahmen können bis zum 22. September 2017 eingereicht werden. Nach Ende 
dieser Frist wird der IASB die eingegangenen Stellungnahmen zusammen mit anderen 
Informationen, die er im Zusammenhang mit seinen Konsultationsbemühungen erfährt, 
und Forschungsergebnissen zum Thema auswerten und beurteilen. Die endgültigen 
Schlussfolgerungen des Boards werden in einem Bericht und einer Zusammenfassung 
der Rückmeldungen dargestellt, in dem auch die Schritte beschrieben werden, die nach 
Ansicht des IASB als Ergebnis der Überprüfung unternommen werden sollten.

IASB entscheidet über 
nächste Schritte auf 
Basis der eingehenden 
Stellungnahmen
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